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Zur Schulftage.

In der Etatberatung des elsäßischen Parlaments hat der Abgeord-
nete Winterer eine höchst beachtenswerte Rede zur Schulfrage gehalten.
Er sagte n. a.:

„Es ist bemerkt worden, das; man die getrennten Lehrerseminare

nicht mehr will, weil man die Lehrer bildet in den Gegensätzen der

Konfessionen. Ja, werden denn durch die Lehrerseminare diese Gegen-
sähe ins Land getragen? Die Konfessionen bestehen, sie bestehen seit

Jahrhunderten, und Parteien werden dieselben nicht abschaffen, weder

die eine noch die andere. (Sehr richtig.) Die Konfessionen sind, und sie

haben ihre Rechte; und die Möglichkeit, den Frieden zu erhalten, bestehe

darin, daß eine jede das Recht der andern achtet. (Rufe: Bravo).
Meine Herren! Ich möchte? Sie doch bitten, zu unterscheiden

zwischen dogmatischer Toleranz und bürgerlicher Toleranz. Die dogma-
tische Toleranz würde darin bestehen, daß ich sage: „Ja und nein, das

ist dasselbe." Diese Toleranz habe ich nicht, und Sie auch nicht

Die bürgerliche Toleranz besteht darin, daß wir gegenseitig unsere

Rechte achten, daß wir gegen andere dasjenige tun, was wir wollen,
daß man auch gegen uns tue. (Sehr richtig.) Das ist ein Stück der

christlichen Nächstenliebe, und in den Lehrerseminaren wird eine andere

Toleranz nicht gelehrt als diese. Eine Intoleranz wird nicht gelehrt,
eine bürgerliche Intoleranz.

Die Schnle soll nicht nur unterrichten, sie soll auch erziehen, und
eine richtige Erziehung ohne Religion gibt es nicht und hat es noch

niemals gegeben. Die Religion gehört in die Schule, und sie gehört auch

in die Lehrerbildungsanstalt. Man hat früher in Elsaß-Lothringen ver-
sucht, es anders zu machen in den Lehrerseminarien und hat bald ge-
sehen, daß es nicht geht! Versagen wir den Konfessionen das Recht nicht,
das sie haben, sonst werden wir nicht Frieden, sondern Unfrieden ins
Land bringen. (Sehr richtig.)

Es ist auch die Rede gewesen von den freien Schulen. Der Abge-
ordnete Götz sagt: Wir wollen keine freien Schulen, wir wissen, daß

sie nicht frei sind. Dies verstehe ich nicht von einem freidenkenden
Manne. Sie wollen Freiheit. Freiheit heiße ich es, wenn die Ausübung
eines begründeten wirklichen Rechts frei steht, wenn ich zu diesem meinem

Rechte kommen kann. (Sehr richtig). Und wo begründetes Recht leidet,

wo ich es nicht ausüben kann, da sage ich, besteht keine Freiheit, da

besteht Tyrannei. (Sehr richtig
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Was ist freie Schule? In den Schulfragen schaue ich zuerst nach

dem Rechte des Familienvaters. Das ist sür mich das Erste. Der

Familienvater hat das erste Recht auf die Erziehung seiner Kinder. Die

Familie war da, bevor der Staat da war, und im Nahmen eines Pro-
gramms sollte man in dieser Hinsicht keine tyrannische Forderung auf-
nehmen, welche das Recht des Vaters ans die Erziehung der Kinder

verletzt.
Wenn der Familienvater sagt: die öffentliche Schule, die besteht,

die entspricht meiner innigsten religiösen Überzeugung nicht; ich will
für meine Kinder eine andere Schule, eine andere religiöse Erziehung
als diejenige, welche die öffentliche Schule bietet; ich will für meine

Kinder eine Schule, wo sie das hören, was meine Überzeugung

ist; da die öffentliche Schule mir das nicht bietet, so will ich eine andere

Schule aufsucken, eine Prioatschule oder eine freie Schule, sie möge

heißen, wie sie wolle. Wenn der Familienvater, der das sagt, noch die

öffentliche Schule dazu bezahlen muß und man ihm dennoch das Recht

wegnimmt, eine Privatschule oder eine freie Schule zu haben, um seine

Kinder nach seiner Überzeugung zu erziehen, dann, meine Herren, ist das

für mich die größte Tyrannei dem Familienvater gegenüber, die ich mir
denken kann. Dann heißt das einfach: „Vogel, friß oder stirb."

Sie sprechen immer von Freiheit, aber Sie wollen nur eine einzige

Schule, eine einzige Volksschule, in die alles hineingehen muß, und

diese Schule soll eine Schule ohne Gott sein. Den Familient ätern allen,
die an Gott glauben, wollen Sie die Schule ohne Gott nnd Religion
aufdringen, und das heißt man Freiheit."

Pädagogische Lehrmittel und Literatur.
Idealbuchhaktwug für Handwerker, Handels- und Gewerbetreibende.

Leitfaden für den Unterricht an gewerblichen Lehranstalten. versaßt von
Eduard Erwin Meyer, Aarau. IS04. Preis Fr. I. 35.

In handlicher, gefälliger Broschüre bietet uns ein Praktiker eine

Wegleitung zur Erteilung für dm B u ch h a l t u n g s u nt e r rich t speziell an
„Gewerbe- und Handwerkerschulen" ; aber auch für Fortbildungsschulen
dürste sich die unter Mitwirkung von einer Reihe von Fachmännern heraus-
gegebene „Jdealbuchhaltung" eignen. Zwar ist, oberflächlich betrachtet, die Zahl
von Buchhaltungsanleitungen wahrlich heute schon eine große, und fast könnte
man glauben, ein Mehreres auf diesem Gebiete wäre des Guten zn viel. Wir
halten es jedoch mit dem tüchtigen Basler Handelslehrer W. Wich, der meint,
„daß die Zahl der wirklich vrauchvart« Werke auf diesem Gebiete
nicht groß sei'. Die einen sind zu oberflächlich und die andern zu „gelehrt".
Die äußerst klaren, leicht verständlichen Erläuterungen dieses Werkes, sowie das
recht praktisch angelegte System in seinem vollen Umfange sichern ihm gewiß
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